
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)        10.04.2019 
Geschäftsbereich Bildung und Soziales 
 
 
 
 
Sitzung des Hauptausschusses am 20.03.2019 
Beschlusskontrolle zur mündlichen Anfrage des Stadtrates Alexander Raue, AfD-
Fraktion 
Betreff: KdU - Kosten der Unterkunft  
TOP: Ö 9.12 
 
 
Fragestellung: 
 
Herr Raue fragte mit Blick auf die Kosten der Unterkunft, in welcher Summe die Kosten der 
Unterkunft gegenüber der ursprünglichen Kalkulation angestiegen sind. Zudem fragte er von 
welchen Kriterien es abhängig ist, ob Personen in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht 
werden, welche Zeit und welche Personen das betrifft.  
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die jährliche Haushaltsplanung erfolgt auf der Basis der Entwicklung der Fallzahlen des 
Vorjahres. 
 
  KdU – SGB II 
 

IST 2017  77.428.554 Euro 

Plan 2018 78.000.000 Euro 

IST 2018 72.621.444 Euro  

 
Hier wird deutlich, dass die Kosten der Unterkunft gegenüber dem Jahr 2017 deutlich 
gesunken sind.  
 
Die Unterbringung richtet sich grundsätzlich nach §§ 44 ff. AsylG. 
 
 
 
Katharina Brederlow 
Beigeordnete 
 
 

 


